
Westerwiilüer Zeitung
Amtlicher Ureirblatt-er Gberweftewal-Kreiser.

«r . i, »iirteljLhrlich»ur« »j, , ost 1 » . 60 ®fg
«rschewt Dien»!«, , und xreitagr Redakti»», Druck und Berl«g

»on Lar ! « bnrr  in « «rrrnberg.

+M  26

Insntionkgriahr die Zeile»der deren Raum 15  Bf*
Sei Wiederholung Rabatt.

KnnsPrech.Anschluß Nr. »7.

Erstes Blatt.
Marienderg , Freitag , den 30. März. 1917.

Abonnements - Einladung.
Das 1. Vierteljahr 1917 schließt mit der heutigen

Nummer ab. Alle, die noch nicht Bezieher des Kreis¬
blattes sind, laden wir zu einem Abonnement ein. Di«
bis zum Eintreffen der Bestellung bereits erschienenen
Nummern des 2- Quartals werden auf Verlangen un¬
entgeltlich nachgeliefert. Wer in der heutigen Zeit
das Kreisblatt nicht lieft , schadet sich selbst.
Aue Postanstalten und Landbriefträger nehmen Be¬
stellungen entgegen.

Amtliches.
Marienberg, den 28. März 1917.

Betr .: Wirtschaftsausschußsitzung.
Di« für den 3. April dr . Is . in Aussicht genom-

mene Versammlung der Wirtschaftsausschußmitglieder
mußte weiter verschoben werden. Der endgültige Ter¬
min wird nach der am 1. April erfolgenden Rückkehr
des Herrn Landrats Dr. Thon in den Kreis bekannt¬
gegeben werden. Die Herren Bürgermeister ersuche ich,
die Wirtschaftsausschußmitglieder, sowie dir Herren
Geistlichen und die Lehrpersonen entsprechend zu ver¬
ständigen.

Der Königliche Landrat.
_ 3 . D. : Schütz, Kreisd eputierter.
Tgb. Nr. K.. A. 2586.

Marienberg, den 20. März 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr : Die Aufnahme von Kindern der städ¬
tischen und Indnstrirbeoölkerung in länd¬

lichen Familien.
Wie im Vorjahre, sollen auch in diesem Jahre

Kinder der städtischen und Industriebeoölkerung auf
dem Lande untergebracht werden, um ihnen eine aus¬
reichende Ernähruug zu gewähren nnd zu verhülen,
daß die Heranwachsende Jugend infolge mangelhafter
Ernährung dauernden Schaden an ihrer Gesundheit
erleidet. Dank der Offferwilligkeit der Landbevölker,
ung haben bereits Tausende von Großstadtkindern im
vergangenen Jahre die Wohltaten des Landlebens ge¬
nossen und sind an Leib und Seele gekräftigt und ge¬
stärkt in ihre Heimat zurückgekehrt.

In diesem Jahre kann es bei der bisher immer¬
hin noch beschränkten Fürsorge für die Kinder der Stadt
und Industriebeoölkerung nicht sein Bewenden behal-
ten. Es muß im bevorstehenden Frühjahr Hundert-
tausenden, wenn möglich Millionen von Kindern in
gleicher Weise geholfen werden. Es wird dadurch den
zu Haufe gebliebenen im Dienste des Vaterlandes tä¬
tigen Eltern, besonders auch den Vätern, welche an
der Front für die Erhaltung und Zukunft unseres Da-
terlandes kämpfen, die bange Sorge um das Wähler,
gehen ihrer Kinder genommen und dadurch ihre Wider¬
standskraft, Leistungsfähigkeitund Kampffreudigkeit
gehoben und gestärkt werden. Er wird ferner dadurch
auch den Müttern und Schwestern der Kinder die
Möglichkeit gegeben werden, sich noch mehr als bisher
als Arbeitskräfte in den Dienst des Vaterlandes zu
stellen: weiter werden durch die Unterbringung der Kin¬
der in großem Umfange auf dem Lande die Städte
und Industriegemeindenvon der Ernährung dieser Kin-
der entlastet und damit die Ernährungsoerhältnisse der
Zurückgebliebenen wesentlich erleichtert und verbessertwerden.
«if ^ n^em 'ch nachfolgend die Bedingungen für die
^lfnahme der Kinder öffentlich bekannt mache, ersuche
ich die weitere Bekanntgabe innerhalb der Gemeinde
zu veranlassen, Meldungen über Aufnahme solcher Kin-
der entgegen zu nehmen und dieselben in einer Orts-
"ste nach untenstehendem Muster zusammengestellt bis
zum 10. April cr. hierher einzureichen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Bedingungen

für
die Aufnahme von Kindern der städtischen
und Industriebevölkerung in ländlichen Fa¬

milien.
I.

Bedingungen für die ausnehmenden Fa¬milien.
. 1. Die Aufnahme der Kinder soll im vaterländi-
icyen Interesse möglichst unentgeltlich erfolgen. Es
«ann indessen auf Wunsch ein Verpflegungssatz von

etwa 50 Pf . für jedes Kind und jeden Tag gewährt
werden. In diesem Falle ist in der Qrtsliste einzu¬
tragen, ob und wieviel Kinder der Vorstand einer Fa¬
milie aufnehmen will, ob sie unentgeltlich oder zu wel-
chem täglichen Verpflegungssatz ausgenommen werden.

Der zugestandene Verpflegungssatz wird nach Aus-
nähme des Kindes durch Vermittlung der Gemeinde
oder des Gutsbezirks von dem Kreiskommunaloer¬
bande feines Wohnsitzes nach Ablauf von je einem
Monate nachträglich ausgezahlt.

2. Die Aufnahme soll vom Monat April 1917
ab bis auf weiteres, möglichst aber für die Dauer von
mindestens vier Monaten erfolgen.
m £ \ 3n  Ortsliste ist ferner anzugeben, ob der
Ausnehmende Knaben oder Mädchen und ob er lieber
Kinder im Alter von 6 bis 10 oder von II bis 14

haben will. Ist er bereit, auch Kinder in noch
nicht schulpflichtigem Alter aufzunehmen, so ist dies in
die Spalte Bemerkungen einzutragen.

4 Gefällt ein Kind aus einem wichtigen Grunde
nicht, so kann es jederzeit durch Vermittlung des Orts¬
schulinspektor, zurückgegeben werden. In diesem Falle
ist ein anderes Kind an seine Stelle zu den vorlieaen
den Bedingungen zu überweisen.

5. Für die aufgenommenen Kinder ist wie für die
eigenen zu sorgen. Sie sollen in geeigneter Weise un-
tergebracht und mit elterlicher Liebe behandelt und be¬
aufsichtigt werden.

6. Für Entschädigung von Unfällen und Schäden,
welche den aufgenommenen Kindern zustoßen oder von-
ihnen verursacht werden, wird durch geeignete Dersich
erung seitens des Vereins „Land-Aufenthalt für Stadt-
Kinder ohne Inanspruchnahme der Aufnehmenden Sorge
zuständigen Ortsschulinspektor behufs Venachrichtiauna
der Eltern Anzeige zu erstatten.

Die Kosten der ärztlichen Behandlung und etwaige
Arzneimittel, sowie sonstige entstehende Unkosten werden
von dem Kommunaloerbande des Aufenthaltsorts vor-
läufig bezahlt. Diesem gegenüber ist der Kommunal-
verband der Eltern usw. jzur Erstattung verpflichtet
weichem es überlassen bleibt, die Kosten von den Eltern
oder den verpflichteten Krankenkassen einzuziehen, so¬
weit sie nicht anderweitig aus öffentlichen und sonstigen
Mitteln gedeckt werden.

7. Der Ausnehmende darf die Kinder in ihrem
eigenen Interesse, damit sie beschäftigt und unter Auf
sicht sind, zu leichten landwirtschaftlichenArbeiten ent¬
sprechend ihrem Alter und ihren Kräften verwenden.
Jede Ueberanstrengungund ungeeignete Beschäftigung
ist jedoch peinlichst zu vermeiden.

8. Die Frage , ob die auszunehmenden Kinder zu
den Haushaltungsangehörigen zu rechnen oder die Le-
brnsmittel für sie durch Lebensmittelkarten zu beschaffen
sind, wird durch besondere Anordnungen der Landes-
zentraibehörden bzw. der Kreiskommunalverwaltung
geregelt.

II.
Bedingungen für die Eltern oder gesetzlichen

Vertreter der Kinder.
1. Die aufzunehmenden Kinder sollen in der Re-

gel nicht weniger als sechs Jahre alt, Ausnahmen
aber nicht ausgeschlossen sein. Die Kinder müssen ge¬
sund und frei von Ungeziefer sein. Der Nachweis ist
durch die Wohnsitzgemeinden der Kinder zu erbringen

2. Die Eltern oder gesetzlichen Vertreter der aufl
zunehmenden Kinder haben, sofern hierfür nicht ander-
weitig gesorgt wird, für ausreichende und warme Klei-
düng und Wäsche und für mindestens ein ganzes Paar
Stiefeln zu sorgen.

3. Für die Aufnahme der Kinder auf dem Lande
kann von den Eltern oder gesetzlichen Vertretern der
Kinder ein Verpflegungssatz bis zu 50 Pf . für jedes
Kind und jeden Tag verlangt werden. In der Qrts¬
liste, in welcher eingetragen ist, ob und wieviel Kinder
sie in ländlichen Haushaltungen ausgenommen haben
möchten, ist zu vermerken, ob und welchen täglichen
Verpflegungssatz sie zu zahleu bereit sind. Dieser Der-
pflegungssatz ist nach näherer Anweisung und durch
Vermittlung der Gemeindebehörde an die Kasse des
Kreiskommunalverbandes des Wohnsitzes der Eltern
bei Beginn einer jeden Woche zu bezahlen. In dem
Verpflegungssatzsind die Kosten der Beförderung der
Kinder auf das Land und alle sonstigen Unkosten mit¬
einbegriffen.

4. Hinsichtlich der Zahlung von Kosten für Un¬
fälle und Schäden sowie hinsichtlich der Erkrankungen
gelten die Bestimmungen unter I Ziffer 6. Auf eine
möglichste Verbilligung der Kosten für ärztliche Behänd-
lung, Arzneimittel usw. wird hingewirkt werden.

5. Um die Last der Ausnehmenden nicht unnötig
zu vergrößern, sind Besuche der Eltern bei den Kin-

dern tunlichst zu vermeiden. Sollte ausnahmsweise
ein Besuch erforderlich sein, so erhalten die Eltern vom
Ortsschulinspektor oder der Gemeindebehörde rechtzeitig
Nachricht.

Die Eltern oder di« gesetzlichen Vertreter der Kin¬
der dürfen die aufnehmenden Landwirte nicht um Lie¬
ferung von Nahrungsmitteln angehen.
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Musterung der „D U"
Mannschaften.

Diejenigen D. U -Mannschaften, die sich zur Stamm¬
rolle bei ihren Qrtsbehörden angemeldet, ihre Militär¬
papiere daselbst aber nicht abgegeben haben, haben die
letzteren bei den Ortsbehörden umgehend einzureichen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich darauf zu achten,
daß die Militärpapiere von allen Leuten die sich zur
Stammrolle angemeldet haben, abgegeben sind. Die
hierhin eingrschickten Papiere sind dem Kgl. Bezirks-
Kommando in Limburg a/L zur Prüfung übersandt.
Die bei den Herren Bürgermeistern eingehenden Militär-
papiere sind beschleunigst unmittelbar mit einem ent-
sprechenden Schreiben dem König!. Serzirkskommando
in Limburg a/L . zu übersenden und zwar unter allen
Umständen bis zum 2. April d. Is . Können bis zu
diesem Zeitpunkt die Militärpapiere nicht nach Limburg
eingesandt werden, so sind sie von dm Bestellung,pflich.
tigen im Musterungstermin abzugeben.

Marienberg, den 29. März 1917
Der Zivllvorsitzende der Ersatzkommission

des Oberwesterwaldkreises.
Marienberg, den 30. Januar 1917
Bekanntmachung.

1 m ® ?, Tierarzt Lohr in Hachenburg der am
1. April d. Is . wieder in den Heeresdienst eintritt,
übernimmt der mit der Verwaltung der hiesigen Kreis-
tierarztstelle beauftragte Deterinärrat Dr. Schirmer in



Montabaur die Tierarztgeschäfte des hiesigen Kreises
-in vollem Umfange. Die Fleischbeschauer sind hierauf
sofort hinzuweisen. Außerdem ist für sofortige Bekannt¬
machung in den Gemeinden Sorge zu tragen-

Der Königliche Landrat.
Berlin den I, März 1917.

Bei der allgemeinen Knappheit an Nahrungsmitteln muß
das Gemüse und Obst aus der neuen Ernte schärfer als bisher
erfaßt und in vermehrtem Umfange für die Volksernährung nutz¬
bar gemacht werden . Die Reichsstelle für Gemüse und Obst hat
den Abschluß von Lieferungs- und Anbauverträgen zunächst für
Gemüse eingeleitet, um die Erzeugung zu fördern und demnächst
auf der Grundlage freiwillig eingegangener Vertragsbeziehungen
zwischen Erzeugern und Erzeugeroerbänden einerseits und den
Bedarfsstellen andrerseits einen geregelten Ausgleich von Vorrat
und Bedarf herbeizuführen.

Die geplante Neuorganisation der Erfassung und Verwertung
von Gemüse und Obst macht die Schaffung eines behördlichen
Unterbaus der Reichsstelle für Gemüse und Obst in den einzelnen
Bundesstaaten notwendig. Wir haben demgemäß durch die bei¬
liegende Ausführungsanweisung zur Bekanntmachung über die
Gründung einer Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 18. Mai
1916 (Reichs-tLesetzbi. 5 . 391) ein preußisches Landesamt für Ge¬
müse uud Obst errichtet und die Errichtung von Provinzial - bezw.
Bezirksstelleu für Gemüse und Obst und von Kreisstellen für Ge¬
müse und Obst angeordnet.

Die Provinzialstellen für Gemüse und Obst sind von den
Oberpräsidenten in Angliederung an die Oberpräsidien, di« Bezirks¬
stellen von den Regierungspräsidenten in Angliederung an die
Regierung als staatliche Verwaltungsstellen einzurichten. Die
Kosten sind aas Staatsfonds zu decken und bei den sonstigen
außeretatsmätzigen Ausgaben der Verwaltung des Innern (unter
AbschnittC) za verrechnen. In jeder Provinz soll entweder eine
Provinzialstelle für Gemüse und Obst errichtet oder es sollen statt
ihrer Bezirksstellen für Gemüse und Obst in den einzelnen Re¬
gierungsbezirken geschaffen werden. Die Bereinigung der Provin¬
zial - und Bezirksstellen mit schon vorhandenen anderen Versor¬
gungsstellen ist zulässig und wird vielfach empfehlenswert sein.
Jedoch sollen zur Mitarbeit auf dem Gebiet der Gemüse- und
Obstversorgung Vertreter der Landwirtschaftskammer, sowie son¬
stige im Anbau und im Absatz von Gemüse und Obst erfahrene
Persönlichkeiten in die Provinzial -(Dezirks-)stellen berufen werden.

Die Kreisstelen für Gemüse und Obst sind von den Kreis-
ausschüffen als kommunale Organe einzusitzen. Sie können an¬
deren bereits bestehenden Versorgungsstellen des Kreises ange-
schlosien werden Sofern im Kreise eine Kreiskommission oder
eine ähnliche Organisation (z. vergl. Absatz 3 des Erlasses des
Ministers des Innern vom 15. Februar 1917 - Via. 607 —)
besteht oder ins Leben gerufen wird, wird es sich in der Regel
erübrigen, eine besondere Kreisstelle für Gemüse und Obst daneben
zu schaffen. Die Aufgaben der Kreisstelle für Gemüse und Obst
werden vielmehr der für die Gesamtheit der Versorgungsfragen
zuständigen Kreiskommissionmit übertragen werden können. In
jedem Fall ist aber Vorsorge zu treffen, daß Personen, die im
Anbau und in der Verwertung von Gemüse und Obst praktische
Kenntnisse besitzen, zur Mitarbeit in den Fragen der Gemüse-
und Obstversorgung herangezogen werden.

Die Provinzial - (Bezirks-)stellen und die Kreisstellen für Ge¬
müse und Obst sind Organe des Landesamts und haben seinen
Anforderungen zu entsprechen. Welche Aufgaben ihnen im ein¬
zelnen zufallen werden, läßt sich noch nicht endgültig übersehen.
Das Landesamt wird hierüber seinerzeit näher « Weisungen treffen.
Den Provinzia.I-sBezirks-)stellen und den Kreisstellen für Gemüse
und Obst muß zur Erledigung käufmännischer Geschäfte, z. V.
Abschluß von Lieferangsverträgen , Verteilung der Körbe und
der gl., eine geeignete Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Wir
verweisen auch dieserhalb auf den erwähnten Erlaß des Ministers
des Innern vom 15 ffebruar 1917 (Absätze 3 und 9). Die Or¬
ganisation der Geschäftsstelle wird nach den örtlichen Verhältnissen
verschieden sein, vielfach wird auf vorhandene Genossenschaften,
Gemüse- oder Obstbauvereineoder aber auch auf Bezirkszentralen
kummunale Versorgungsgesellschaften oder auf leistungsfähige
Einzelfirmen zurückgegriffenwerden können. Wenn die vorhan¬
denen geschäftlichen Träger für die neue Aufgabe sich nicht eignen
sollten, so muß rechtzeitig mit der Einrichtung einer besonderen
eintr besonderen geschäftlichen Organisation für die Gemüse- und
Obstversorgung, wie dies in vorbildlicher Weift in den Provinzen
Pommern und Schlesien geschehen ist, vorgegangen werden.

Zum Vorsitzenden des Landesamts ist von uns der Vor¬
sitzende der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Oberregierungsrat
von Tilly ernannt worden. Das Landesamt hat seine Geschäfts¬
räume in Berlin W . 57, Potsdamerstraße 75.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

F»hr. v. Schorlrmer.
Ter Minister des Innern . .

von Loebell.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A. LusenSky.

Ausführungsanweisung
zur Bekanntmachung über die Gründung einer
Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 18. Mai

1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 391).
I.

1. Für den preußischen Staat (mit Ausnahme der Hohen,
zollernschen Lande) wird ein Landesamt für Gemüse und Obst
errichtet. Das 'Landesamt ist eine Behörde und hat seinen Sitz,
in Berlin.

Das Landesamt hat für die Aufbringung und Verteilung
von Gemüse und Obst im Staatsgebiet zu sorgen. Ihm wird
auf Grund der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis-
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25. September
1915 (Reichs-Befttzbl. S. 607) und der ergänzenden Bekannt-
machungen vom 4. November 1915 und vom 6. Juni 1916 (Reichs.
Gefttzbl. 1915 S . 728 und 1916 S. 673) die Befugnis verlieben,
die Versorgung der Bevölkerung des Staatsgebiets mit Gemüse
und Obst gemäß § 15 Abs. 3 der ersterwähnten Bekanntmachung
in seiner gegenwärtigen Fassung zu regeln. Soweit das Landes¬
amt für Gemüse und Obst von dieser Befugnis Gebrauch macht,
ruhen die entsprechenden Befugnisse der Kommunalverbände und
der Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten. Von diesen
Stellen etwa erlaffene, der Regelung des Landesamts entgegen¬
stehende Anordnungen sind durch besondere Bekanntmachung als¬
bald außer Wirkung zu fetzen. Einer Vorlage der Anordnungen
des Landesamtes bei uns zur Genehmhaltung vor ihrer Veröffent-
lichung bedarf es nicht. Das Landesamt vermittelt ferner den
Verkehr zwischen der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Derwai-
tungsabteilung , einerseits und den den Landeszentralbehörden
NachgeordnetenBehörden der allgemeinen und inneren Derwal.
tung sowie den kommunale» Behörden anderseits.

Die Unteroerteilung der vom Reich überwiesenen Mengen
an Gemüsewaren (Sauerkraut , Dörrgemüse, Konserven usw.) und
von Obsterzeugniffen(Obstmus, Marmelade, Obstkonserven usw.)
Und die Regelung der Versorgung mit diesen Lebensmitteln bleibt
von der Zuständigkeit des Landesamts für Gemüse und Obst
ausgenommen. Ae gehören auch weiter zu den Aufgaben des
Landesamts für Nährmittel und Eier.

Der Vorsitzende, der ste übertretende Vorsitzende Und die Mt.
glieder des Landesamts für Gemüse und Obst werden von dem

Minister des Innern im Benehmen mit den Ministern für Land¬
wirtschaft Domänen und Forsten und für Handel und Bewerbe
ernannt.

Die Aufsicht über das Landesamt für Gemüse und Obst führt
der Minister des Innern . Der Erlaß einer Gefchäftsanweisung
für dar Landesamt bleibt Vorbehalten. Der Erlaß des Ministers
des Innern vom 2. Juli 1916 — V.  14 575 —wird aufgehoben.

2 . Für jede Provinz ist eine Provinzialstelle für Gemüse und
Obst, iür jeden Landkreis eine Kreisstelle für Gemüse und Obst
einzurichten. Die Stadt Berlin ist der Provinzialstelle der Pro¬
vinz Brandenburg für Gemüse und Obst anzuschließen.

Die Oberpräsidenten erlassen die Anordnungen wegen Ein¬
richtung der Provinzialstellen und führen die Aufsicht über die¬
selben. Sie können nach ihrem Ermeffen von der Einrichtung
einer Provinzialstelle absehen und statt dessen den Regierungs¬
präsidenten die Einrichiung von Bezirksstelleu für Gemüse nnd
Obst für die einzelnen Regierungsbezirke übertragen . Die Bezirks¬
stellen für Gemüse und Obst unteistehen der Aufsicht des Re-
gierungspräsidenten, Anzeige über die erfolgte Einrichtung der
Provinzial -(Bezirks.)stellen für Gemüse nnd Obst ist unter Be¬
nennung der Leiter dem Minister des Innern und dem Landes-
amt für Gemüse und Obst bis zum 10. März d. 3s . zu erstatten.

3 Die Kreisstellen für Gemüse und Obst werden von den
Kreisansschüssen eingerichtet. Die Kreisausschüsse können die
Geschäfte der Kreisstellen vorhandenen Wirtschaftsstellen z. B.
den Kreiskommissionen(Abs. 3 des Erlasses des Ministers des
Innern vom 15. Februar 1917 — VI ». 607 —) übertragen.

Das Landesamt für Gemüse und Obst ist befugt, mit den
staatlichen und kommunalen Behörden in unmittelbaren Berkehr
zu treten. Die Prooinzial -(Bezirks-)stellen für Gemüse und Obst
haben den Anforderungen des Landesamtes, die Kieisstellen für
Gemüse und Obst den Anforderungen des Larrdesamts nnd der
Prooinzial -(Bezirks-)stelle Folge zu leisten.

Die Hohenzollernschen Lande bleiben auch weiterhin an die
Königliche WürttmbergischeLandesvermittlungsstelle für Gemüse
und Obst angeschlossen.

II.
Zuständige Behörde im Sinne des § 6 Abs. 1 ist der Land¬

rat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.
III.

Diese Ausführungsanweisung tritt mit dem 5 . März 1917
in Kraft.

Berlin, den 1. März 1917.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und

Forsten.
Frhr. von Schorlemer.

Der Minister des Innern,
v. Loebrll.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
3. A. : Luscu«ky.

Igb. Nr. fl.  A 2586.
Marienberg, den 14. März 1917.

Abdruck zur allgemeinen Kenntnis.
Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.

Anordnung
betr: die Sicherstellung der Saatlrartoffeln.

Auf Grund der §§ 12 und 15 der Bekanntmach¬
ung des Bundesrats über die Errichtung von Preis¬
prüfungsstellen und die Dersorgungsregelung vom 25.
September/4. November 1915 (R -G > Bl. S. 607 und
728) in Verbindung mit der Bekanntmachung des
Reichskanzlers über Kartoffeln vom 1. Dezember 1916
(R.-D .-VI. S . 1314) wird mit Zustinnnung der Herrn
Regierungspräsidenten für den Umfang des Oberroester-
waldkreifes folgendes angeordnet:

8 l
Die Kartoffelbesitzerhaben die ihnen für Saat-

zwecke belassenen oder zu Saatzwecken erworbenen
Kartoffelmengen in verlesenem Zustande, von dem üb¬
rigen Vorrat getrennt, aufzubewahren und sie pfleglich
zu behandeln.

Die zur Saat bestimmten Kartoffeln(Abs. 1) dür¬
fen ohne Zustimmung des Kommunalverbandes oder
der von diesem beauftragten Stellen zu keinem anderen
Zweck als zur Saat verwandt werden.

Der Gendarmerie, den Gemeindebeamten und Mit¬
gliedern der Wirtschaftsausschüsse ist jederzeit Zutritt
zu den Aufbewahrungsräumen von Kartoffeln zu ge-
währen.

8 2
Zuwiderhandlungen gegen die Bestinimungen obiger

Anordnung werden mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mk. bestraft.

8 3
Diese Anordnung trittmit dem Tage der Veröffent-

lichung in Kraft.
Marienberg, den 26. März 1917.

Der Vorsitzende deS Kreisausschusses.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich vorstehend«

Anordnung wiederholt ortsüblich bekannt machen zu
lassen und in Gemeinschaft mit den Mitgliedern des
Wirtschaftsausschussesdauernd zu überwachen, daß die
abgesonderten Saatkartoffelmengen nicht zu anderen
Zwecken und später wirklich zur Saat verwandt werden.
Dabei ersuche ich den Landwirten mitzuteilen, daß nach
Anordnung der Reichskartoffelstellealsbald nach erfolg¬
ter Aussaat listenmäßig für jeden Haushalt festzustellen
ist, ob die mit Kartoffeln bestellte Anbaufläche auch der
als Saatgut belassenen Kartoffelmenge entspricht und
daß die für jeden zum Kartoffelanbau angemeldeten
aber nicht mit Kartoffeln angebauten Morgen 10 Zent¬
ner Speifekartoffeln ohne Rücksicht auf ihren sonstigen
Dorrat restlos abzuliefern haben.

Der Vorsitzende deS KreisausschusseS.

Hcrusschlachtungeir.
Die Fleischbeschauer haben nach erfolgter Schlach-

tung das durch Wiegen festgrstellte Schlachtgewicht so¬
fort in die Genehmigungen einzutragen und diese am
Tage der Schlachtung der Gemeindebehörde vorzulegen.
Letztere ersuche ich alsdann die Genehmigungen umge.
hend hierher zurückzureichen.

Marienberg, den 22. März 1917.
Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 30. März 1917.
Den Herren Bürgermeistern habe ich heute die Be-

stätigungs- bezw. Einladungsschreiben für die Wirtschafts-
ausschußmitglieder zugehen lassen. Ich ersuche diese den
einzelnen Herren sofort aushändigen zu lassen.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 30. März 1917.

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich
wiederholt in ortsüblicher Weise darauf aufmerksam
zu machen, daß nach der Verordnung vom5. Oktober
1916 - Kreisbl Nr. 81 betr- : Regelung des Ver¬
kehrs mit Eiern, der Verkauf und jede sonstige ent¬
geltliche oder unentgeltliche Abgabe von Eiern an an¬
dere Personen als die vom Kreisausschusse bestimmten
Aufkäufer oder Sammelstellen strengstens verboten ist
und daß Zuwiderhandlungen mit Geldstrafe bis zu
10 000 Mark, oder mit einer dieser Strafen bestraft
werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Abschluß von Gemüseanbauverträgen.
Die Reichsstelle für Gemüse und Obst in Berlin

beabsichtigt zur Deckung des Gemüsebedarfes von Kom¬
munalverbänden und von Großverbrauchern mit solchen
Landwirten, die bereit sind Gemüse anzubauen, Anbau-
und Lieferungs-Verträge abzuschließen.

Diese Verträge sichern dem Erzeuger von vorn¬
herein einen bestimmten Preis. Dieser Vertragspreis
bleibt auch dann bestehen, wenn der gesetzliche Höchst¬
preis.niedriger fein sollte.

Die Vertragspreise betragen:
1. für Herbstweißkohl vom 20. Sept. 1917 ab 3,00 JC.
2. für Dauerweißkohl vom1. Dez. 1917 ab 4,00 „
3. für Rotkohl vom 20. Sept. 1917 ab 6,50 „
4. für Dauerrotkohl vom 1. Dez. 1917 ab 8,00 „
5. für Wirsingkohl vom 20. Sept. 1917 ab 6,00 „
6. für Dauerwirsingkohl vom1. Dez. 1917 ab 7,50 „
7. für Kohlrüben gelbe vom1. Okt. 1917 ab 2,50 „
8. für Kohlrüben weiße vom1. Okt. 1917 ab 2,00 „
9. für Speisemöhren, rote vom1. Okt. 1917 ab 6,00 „

10. für Speisemöhren, gelbe, vomI .Okt. 1917 ab 4,00 „
11. für Möhren, weiße vom 1. Okt. 1917 ab 3,00 „
12. für Zwiebeln, lose vom 15. Sept. 1917 ab 8,00 „

vom 1. Nov. 1917 ab 8,50 „
vom 1. Dez. 1917 ab 9,00 „
vom 1. Jan . 1918 ab 10,00 „
vom 1. Febr. 1918 ab  12,00 „
vom1. März 1918 ab 14,00 „

Für etwaiges Einmieten werden dem Anbauer
vergütet je Monat und je Zentner:

a) bei den zu 1—6 genannten Früchten 0,50 <JL.
b) bei den zu 7—12 genannten Früchten 0,25 JL

Für den Gemüse-Anbauer bietet der Abschluß solcher
Verträge große Vorteile; denn er sichert ihm einen vor¬
teilhaften Absatz der Gemüseernte unter allen Umstän¬
den zu den höchsten zulässigen Preisen; einen höheren
Erlös kann er auf keinem anderen Wege erzielen!

Zwecks Abschlusses der Verträge können sich die
Landwirte an den für den Kreis Oberwesterwald be¬
stellten Kommissionär der Reichsstelle für Gemüse und
Obst, Wiesenbaumeister Nöll in Marienberg, oder auch
andere mit besonderer Ausweiskarte der Reichsstelle
versehene Beauftragte wenden.

Der Königliche Landrat.

Kreisschulinspektion Marienberg.
Marienberg, den 30. März 1917.

Ich ersuche Sie, für Ihre und die von Ihnen ver¬
sehenen Schulen bis zum 6. April nach dem Stand
vom 2. April d. I . zu berichten, wieviel Knaben(a.
evangelisch, b. katholich, c . jüdisch, d. dissidentisch) und
wieviele Mädchen(a. evangelisch, b. katholisch, c. jüdisch,
d. dissidentisch) sich in jeder Schule befinden.

Bei den mehrklassigen Schulen sind diese Angaben
nach Klassen geordnet zu machen.

Heyn
An die Herren Lehrer.

Der Krieg.
«rohe» Hauptquartier, 29. März (W. I . B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Lebhafter Geschützkampf zwischen Lens und Arras,

der auch nachts anhielt.
In einem gestern vor Tagesanbruch sich entspin¬

nenden Gefecht bei Troisilles und Tcoust-St Mein (nord¬
östlich von Bapaume) verloren die Engländer außer
zahlreichen Toten durch Vorstoß unserer Sicherungen1
Offizier und 54 Mann als Gefangene.

In der Champagne schlugen mehrere im Laufe
des Tages unternommeneAngriffe der Franzosen zur
Wiedergewinnung der ihnen entrissenen Gräben ver¬
lustreich fehl.

Auf dem linken Maasufer vereitelte gestern unser
Abwehrfeuer sich gegen dir Höhe 304 vorbereitende
französische Dorstöße; heute morgen scheiterte ein aus
breiter Front vorbrechender Angriff im Feuer, an einer
Stelle durch Gegenstoß.

Oestlich von Berdun schossen unsere Flieger zwei
Fesselballone ab ; in Luftkämpfen und durch Abwehr¬
feuer sind vier Flugzeuge der Gegner zum Absturz ge¬
bracht worden.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Im wesentlichen Ruhe.

Mazedonisch« Front.
Die Lage ist unverändert.

Der erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.



Großfürst Nikolai für sofortigen Frieden.
Amsterdam, 29. März. Wie man aus London be¬

richtet, hat im russischen Hauptquartier laut „Petit Pa-
nsien" Großfürst Nikolai Nikolajewitsch sich gegenüber
jranzösischen Offizieren sehr ungünstig über den Verlauf

Revolution geäußert. Nikolai vertrat die Ansicht,
daß die Verbündeten Einigkeit zwischen den sich bekämp¬
fenden Parteien erzielt hätten, wenn sie Rußland tat¬
kräftige Hilfe gewährt hätten. Weder England noch
Frankreich hätten indeß ihre Verpflichtungen erfüllt.
Jas zeige sich bereits in dem großen Einfluß, den Ja¬
pan und Amerika in Rußland besäßen und der sich
immer mehr steigere. Seit Monaten hätte die gesamte
Erfuhr aus England und Frankreich gestockt, wogegen
England nichts unternommen haben soll, obwohl es
Me, daß Rußlands Zukunft davon abhängt. In
bet jetzigen Lage sehe er kein Heil mehr für Rußland,
MS sich auch in den kommenden Wochen schon bestä-
ligen würde. Er halte alle Opfer für vergebens ge-
wcht, da Rußland Frieden schließen müsse, wenn es
sichals Großmacht behanpten wolle. Werde der Kampf
^gesetzt, so sehe er kein Ziel darin für Rußland, dessen
Mt dann so sehr zerstört und zerstückelt ist, daß das
Uk sich auch wegen des Krieges auflehnen werde,
«durch der Friede für Rußland noch ungünstiger winde.

Buchanan verwundet.
Stockholm, 29. März. Wie amtlich aus Ruß-

Saitb berichtet wird, ist der englische Botschafter seit den
Unruhen in Petersburg erkrankt, angeblich an Erkäl-
wg. Jedoch wird von Angestellten der englischen Bot-
ßast selbst behauptet, er sei bei den Unruhen schwer
«letzt worden.

Amperdom, 28. März. Die Times meldet aus
fttersburg: Nach der Rußkaja Wolja soll die kaiser-
iche Familie nach England übergeführt werden, und
war gleich nach Genesung der Kinder, unter Persön¬
chen Aufsicht des Justizministers Kerenski. — Der
koßfürst Nikolai Nikolajewitsch hat von der Vorläu-
izm Regierung die „Erlaubnis erhalten, sich auf seine
Mer zurückzuziehen", ganz wie unter dem alten
Regime.

- Versuchsweise werden demnächst auch die Ei¬
senbahnkassen der preußisch-hessischen Staatsbahnen die
Zinsscheine der Reichskriegsanleihen in Zahlung neh¬
men und in kleineren Mengen, soweit möglich, gegen
bar Umtauschen. Cs soll dadurch namentlich auf dem
flachen Lande besser« Gelegenheit für die Linlösung
von kleineren Zinsscheinen geschaffen und damit die
Zeichnung von Kriegsanleihen erleichtert werden. Es
muß jedoch Vorbehalten bleiben, die Annahme der Zins¬
scheine für bestimmte Stunden oder für bestimmte
Schalter, bei denen durch die Einlösung das Abferti-
gungsgeschäft gestört werden würde, auszuschließen.

“w'nuuilllillilllllll ÜiliUUiiuuuo»- .

Zeichnet

Lokales.
Marienberg, 29. März. (Ein nachahmenswertes

Beispiel.) Wie wir hören, hat das Elektrizitätswerk
.Westerwald" in Höhn in einer Weise für die6. Kriegs-
wleihe geworben, die Nachahmung und weiteste Ver¬
breitung verdient. Durch einen von echt patriotischer
kesinnung getragenen Aufruf sind alle bei dem Werke
beschäftigten Personen, zur Mitarbeit und zwar sowohl
wch eigene Beteiligung an der Kriegsanleihe als auch

durch Werbung in ihrem Freundes- und Bekanntenkreise
achefordert worden. Die Werksangestellten haben
außerdem auf den Verdienst eines Tages verzichtet und
Maufgekommene Summe, einen für die. Größe des
keckes recht ansehnlichen Betrag, der Regierung zur

Stärkung unserer Kriegsrüstung überwiesen. Von die-
eu Einrichtungen hat das Werk sämtlichen Firmen,
>>t denen es in Geschäftsverbindung steht, zur Rach-
hurung Kenntnis gegeben. Daß seine Anregung, wie
-ja nicht anders zu erwarten war, auf fruchtbaren

Boden gefallen ist, beweisen die zahlreichen anerkennen¬
den Zuschriften der einzelnen Firmen. Wenn die Zahl
"er Wecksangestellten auch nicht sehr groß ist und die
“f schenkungsweisen Ueberlassung an die Regierung
Winmelten Beträge deshalb nicht in die Tausende
ehm können, so dürfte doch im Interesse der großen
^inländischen Sache dem Vorgehen des Elektrizitäts¬
werkes die weiteste Verbreitung gewünscht werden,
venn alle, oder doch wenigstens ein großer Teil der

W°ustriellen und sonstigen Unternehmungen unseres
Merlandes und gerade auch die kleineren unter ihnen
Diesem Sinne Mitarbeiten, dann wird das Ergeb¬
nem sehr erfreuliches sein. Gerade die Kleinarbeit
M mit den Erfolg aus, denn wir brauchen nicht
N viele Millionen, sondern auch Millionen Vieler,
‘ mithelfen zum guten Gelingen der Sache.

die sechste Kriegsanleihe und wißt:
öaß unser unerschöpfliches Nationalvermögen Suer

Darlehen an den Staat vielfach sichert-
der hohe Zinssatz vom Reich vor dem Jahre
1924  nicht herabgesetzt werden kann und darf-
der Inhaber dann Zurückzahlung zum vollen
Nennwert verlangen kann-
jeder Zeichner durch Verkauf oder Beleihung,
wann und wo er will, über das angelegte
Geld ganz oder teilweise wieder verfügen kann-
jede Zeichnungsflelle verpflichtet ist, über die
Höhe der einzelnen Zeichnungen Still¬
schweigen zu bewahren-
auch der zeichnen kann, der kein bares Geld
hat, weil ihm die Darlehenskassen andere
Merle zu günstigem Zinsfuß beleihen¬
ein günstiges Anleihe-Ergebnis unfern Feinden
endgültig die Hoffnung rauben muß, uns
niederzwingen zu können.

Gebt unfern Feinden ös's
QrrsSiung für das a- gelehr-i.

Friedensangebot!
Zeichnet mit allem, was Ihr aufbringen könnt,

Kriegsanleihe!

jiülilüimi». -—unumiiiiiifli!|[[J![j!

— Bon heute ob tritt im Eil- und Frachtstückgut¬
verkehr eine Einschränkung ein. Rur bestimmte Sen¬
dungen(s. Anzeigeteil) sind zur Beförderung zugelassen.
Die Maßnahme ist nötig geworden, um die Lieferung
an Saatgut sicherzustellen.

- Nach einer Mitteilung der Landw. Zentral-
Darlehnskasse für Deutschland, Filiale Frankfurt a. M.,
gewährt der Kriegsausschuß für Oele und Fette, Ser-
lin, zur Förderung des Senfsaat-Anbaues als Oelfrucht
neben den Druschprämien auch«ine Flächenzulaqe von
150 Mark pro Hektar.

- (Landwirtschostliches Genossenschaftswesen). Mit
der kürzlich erfolgten Gründung eines Rmffeisenschen
Spar- und Dahrlehnskassen- Vereins in Höhn(Ober¬

westerwald) hat der Raiffeisenverband in Frankfurt a.
M. nunmehr die Zahl v. 100 Genossenschaftsgründunaen
während der Kriegszeit erreicht. Der Verband und
feine Glieder dürfen mit Freude und Genugtuung diese
Tatsache vermerken: eine solch starke und fruchtbare
Tätigkeit hilft ebenso die bedeutsamen Ausgaben der
Landwirtschaft in der Gegenwart erfüllen, wie sie für
die Zukunft den Gliedern sowohl wie der nun bedeu¬
tend stärker gewordenen Gesamtheit groß« und gute
Aussichten eröffnet. Die hundert Gründungen setzen sich
zusammen aus 68 Kreditgenossenschaften, 27 An- und
Derkaufsgenossenschasien, 3 Drrschgenossenschaften sowie
\t  einer Molkerei- und Gärtnereigenossenschast.

Verlängert Sie Ariegsanleihe
öen Arieg?

Natürlich! Wenn das deutsche Reich kein Geld
mehr hat, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Frieden
zu schließen, aber — und das ist ebenso natürlich—
einen Frieden, wie seine Feinde ihn wollen.

Also können wir dadurch den Frieden herbeifüh¬
ren. daß wir keine Kriegsanleihe zeichnen?

Sicher können wir das. Nur wollen wir uns zu-
vor doch einmal klar machen, wie dann der ersebnte
Frieden aussehen würde.

Was meinst Du wohl, was Dein Mann oder
Dem Sohn sagen würde, wenn er die Stellung vor
dem Feinde verlassen müßte, wenn er vorbeiziehen
müßte an den vielen Gräbern seiner Kameraden zu-
rllckgehen müßte über die Stätten seiner Siege, — und
hinter ihm her erschallt Freudengeschrei der feindlichen
Bevölkerung, bauen sich Ehrenpforten auf für die feind¬
lichen Heere, die unter Kanonendonner, mit Musik
und fliegenden Fahnen in die geschmückten Städte ein-
ziehen, während unser Heer wie ein geschlagenes weiter
und weiter zurückgeht bis über unsere alten Landes-
grenzen zurück. — Denn Du weißt doch, was die
Feinde als Preis des Friedens verlangen: Elfaß-Loth-
ringen, Teile vom Rheinland, die Rheinpfalz, Ostpreu¬
ßen, Polen und wer weiß was sonst noch. — Was
meinst Du, was er sagen würde, wenn er erführe Du
hättest diesen Frieden mitgemacht, indem Du demBa-
terland Kriegsanleihe verweigert hättest. Bist Du so
icher, daß er nicht vergißt, daß er Dein Sohn oder
Mann ist und in seiner Wut etwas tut, was ihn nach¬
her vielleicht bitter gereute?

Aber dies alles wäre kaum das Schlimmste Die
Feinde würden uns eine Kriegsentschädigung auflasten
)aß wir viele Jahrzehnte unter schwerer Steuerlast zu
eufzen hätten, daß wir — wie die Holsteiner Bauem

vor hundert Jahren — Haus und Land umsonst her¬
geben würden, weil wir Steuern und Zinslast nicht zu
ertragen vermöchten. Die Ausfuhr unserer Waren
würde erschwert werden, Werke würden füll liegen
Arbeitslöhne sinken, Gehälter und Renten verkürzt'
unsere Invaliden und Kriegswitwen ohne Versorgung
sein, und unter der ungehinderten zollfreien Einfuhr
ausländischer Erzeugnisse würde unsere Landwirtschaft
ermatten und unsere Bauernhöfe entwertet werden.

Einen solchen Frieden kannst Du erzwingen hel-
fen, wenn Du Dich, der Kriegsanleihe fern hälft.

Dein Vaterland zum Frieden zwingen, heißt Bun¬
desgenosse des Feindes werden, heißt Deinem feldgrauen
Sohn in den Rücken fallen, heißt Dein Vaterlandverraten.

Das willst Du nicht? Es gibt noch ein anderes
Mittel, den Frieden zu eizwingen: Helfen, daß unsere
Feldgrauee Waffen, Munition und Ausrllstungsgegen-
stände in größter Fülle und bester Art erhalten, daß
unsere Schiffe und U.-Boote immer zahlreicher und
stärker werden. Dann wird der Feind gezwunden
uns den Frieden zu geben, den wir branchen, uns
Raum und Kraft zn Arbeit und Leben zu gewähren
Je besser wir für unsere Kriegsmitiel sorgen, desto
schneaer kommt dieser Friede, der uns befriedigt. Geld
kostet es, viel Geld. Wenn Du Kriegsanleihe zeichnest,
hilfst Du diesen Frieden erzwingen. Je mehr Du
zeichnest, desto schneller kommt Dein Friede.

■mmrnmwm.
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%KriegSllilSsW für Oele und Jette,
Berlin,

schließt Anbau-Verträge für Sommerölfrüchte.
»dr Somer-Mse!!. Lmdoner ood Mohn

werden außer den lohnenden Abnahmepreisen
Flächen-Zulagen,

^ für Senf eine Orufch-ssrämie
%t. Der Bezug  von Ammoniak für die Anbauer wird

vermittelt.
Näheres durch die Unterzeichneten Kommissionäre des

» Kriegsausschusses.
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Zeichnungen auf die Kriegsnnleihe
werden während der Kassenstunden entgegengenommen.

Um auch Zeichnern, die weniger wie Mb . 100,— zur
Verfügung haben, die Beteiligung zu ermöglichen, werden
AoteWeloe zoM.S—.M. I«,- oodM. 20,—
ausgegeben. Wir beschaffen für die Gesamtsumme dieser kleinen
Zeichnungen Kriegsanleihen und zahlen zwei Jahre nach Frie-
densschlutz die Beträge samt5 °/g Zinsen zurück, auch fließen
die Kursgewinne den Zeichnern zu. Etwa entstehende Kursver¬
luste trägt die Ausgabestelle.

Kleine Blocks dieser Anteilscheine stehen Interessenten, die
den Absatz zu fördern wünschen, zur Verfügung.

Vereinsbank Hachenburg.
E. <5. nt. u. H.

*7  ig-aretten
direkt von der Fabrik

zu Ori{inalpreisen
1O0 Zigaretten

Kleinverk . 1,8 Pfg ., . . I ßh
» 3 „ . . 2 . 30
-- ^ h 2.50
" 4.2 , . . 3.20
u 6,2 „ , 4 . 60

Versand nur gegen Nachnahme
von 100 Stück an.

Zioarren prkinia  Qu»>it4t «»
— _ ioo — bi . JOO . - M . p. Mille.

Zigarettenfabrik Goldenes Haus?.;
Berlin , Friedrichstrasse 89.

Fern . precher Zeatrum 743;.



Dem Gerichtsvollzieher Angelroth in Attenkirchen ist an
Stelle des erkrankten Gerichtsvollziehers Feige in Hachenburg
die Wahrnehmung der Gerichtsvollziehergeschäste aus dem Amts¬
gerichtsbezirk Hachenburg übertragen.

Hachenburg , den 28 . Dlärz 1917 .
Uönigliches Amtsgericht.

Bekanntmachung^

Bilanz
des

Infolge des andauernden Frostes ist der Kartoffelversand , vor
allem der Versand an Saatkartoffeln , stark im Rückstände . Bei
Eintritt der milden Witterung wird der Versand stark steigen,
insbesondere der Versand an Saatgut , der binnen wenigen Wochen
beendet sein muß . Es wird daher in nächster Zeit für diese Sen¬
dungen eine große Zahl von Eisenbahnwagen erforderlich sein.
Bei der Wichtigkeit der rechtzeitigen Zuführung des Saatgutes
muß mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür gesorgt
werden , daß die hierfür erforderlichen Wagen möglichst vollzählig
und rechtzeitig gestellt werden . Da die Inanspruchnahme des
Wagenparks der Eisenbahnverwaltung immer noch sehr groß ist,
läßt sich dies nur erreichen , wenn anderer , nicht unbedingt dring¬
licher Versand zurückgestellt wird . Es ist daher erforderlich , den
Eil - und Frachtstückgutverkehr in den nächsten Wochen in erheb¬
lichem Umfange einzuschränken.

Demgemäß werden vom 30 . Marz an als Fracht - und Eil-
stückgut nur angenommen : Lebensmittel , Futtermittel , Düngemittel,
leere Säcke und andere Behälter und Verpackungsmaterialien für
diese Güter (auch Einkochgläser ) , Saatgut , lebende Pflanzen land¬
wirtschaftliche Maschinen und Geräte , Bücher und Zeitschriften,
Amzugsgut , alle Güter , die nachweislich ausgeführt werden sollen,
Militärgut und Privatgut für die Militärverwaltung an militä¬
rische Stellen , düngende Sendungen für die Munitionsherstellung
und die Kriegsrüstung , soweit die Notwendigkeit des Versandes
durch die Linienkommandantur des Versandbezirks bescheinigt ist,
sowie einige besonders namhaft gemachte Güter , deren Versendung
iw Heeresinterresse liegt . Hierüber und über etwaige sonstige Fra¬
gen erteilen -die Äuskunftsstellen fürden Güterverkehr im Geschäfts¬
gebäude der Königlichen Eisenbahndirektion , Hohenzollernplatz 35,
sowie die Güter - und Eilgutabfertigungen Auskunft.

Frankfurt (Main ) , den 28 . März 1917.

Kömgliche EisentWdirckim.
Osterverkehr.

Die Eisenbahnen dienen gegenwärtig in erster Linie der
Kriegsführung . Zu Ostern werden für den Personenverkehr nur
die fahrplanmäßigen Züge befördert . Reisende , die in diesen Zü¬
gen keinen Platz finden , müssen Zurückbleiben.

Für jeden , der nicht reisen mutz » ist es vaterländische Pflicht,
hieraus zu verzichten.

Königliche Eisenbahndirektion Frankfurt (Main ).

Am 17 . 3 . 17 . ist eine Bekanntmachung betreffend Aufhebung
der Bekanntmachung vom 29 . I . 1917 Asbest betreffend und Ab¬
änderung der Bekanntmachung Nr . V . 1 . 663/6 . 15 . K . R . A.
betr . Bestandserhebung und Beschlagnahme von Kautschuk usw.
erlassen worden-

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

8. SeWe KriMiilrihe.
Deutsche Reichsanleihe

(unkündbar bis 1924 ) .

° |o Deutsche Reichsschatzanrveisungen
(auslosbar mit 110 bis 120°/, ).

Zeichnungen auf vorstehende Anleihen nehmen wir
und unsere Erheberstellen zu den Bedingungen der
Reichsbank vom 15 . März bis 16 . April 1917 entgegen.

Kneissparkaffe fvartenberg.

fiertötöadier Vorldiiiijvereiiis
eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht

zu Herschbach
am 31. Dezember 1916.

Aktiva.
Kassa -Konto . . .
Immobilien - Konto .
Gütersteiggelder - Konto
Vorschuß -Konto . .
Wechsel -Konto . .
Konto -Korrent -Konto
Hypotheken - Konto.
Lanken -Konto . .
Wertpapieren -Konto
Zinsen - und Pachtgelder -Konto
Landw . Bezüge - Konto .
Genossenschaftsbank -Konto
Lin - u . Verkaufsgenossensch, -Konto
Mobilien -Konto
Provision -Konto
Klagekosten -Konto.

m. 2156,49
33 081,04
26468,87
87 654,10

1 963 , —
21 240,48

218584,13
31111,36
15 484,-

9 568,91
629,01

3 750,-
50,-

425,66
1,50

192,97

Passiva.
Reseroesonds -Konto . .
Rücklagen -Konto . . .
Pensionsfonds -Konto . .
Geschäftsguthaben -Konto.
Anlehen -Konto . . . .
Zinsen -Konto . . . .
Sparkassen -Konto . . .
Konto -Korrent - (Del, ) Konto
Dwidenden -Konto . . .
Reingewinn.

Mk. 1970|
117«

1 OO
22 7!

336 55
7 5«

48 2&
5«

M

6!
4 20)

Summa Mk . 452 36 kass
vor

Summa Mk . 452361,52

Vorstehende Bilanz wurde in der Generalversammlung am 25
die Dividende auf 5 % festgesetzt.

Die Mitgliederzahl betrug Ende 1916 . .
3n 1916 sind ausgeschieden:

a) ' freiwillig . . 12 Genossen
b) durch Tod . . 6 „

März d . 3s . genehmigt

440 Genossen.

18

In 1916 sind eingetreten
Bleiben 422 Genossen.

3

Stand Ende 1916 . . 425 Genossen.

Herschbach , den 26 . März 1917.

Herschbacher Vorschußverein
eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.

A . Schmidt . F . Himmerich.

sowie

Empfehle mich zur

Neu - und Auspflasterung,

Nachramnren von Rinnenpflaster,
welches sich durch den Frost gehoben hat.

Perm . Schneider , Pflastermeister,
Dorndorf bei Frickhofen (Kr . Limburg ).

Die Stadt Frankfurt ä. M.
beabsichtigt Lieferungs -Verträge in

Znitj- Md SM-KMOl»

Krankheitshalber verkauf
ein erstklassiges

Lahn-Rind
im April kalbend.

Leo Becher , Dreisba

des
fow

schS

ortt

d. I
haus

mit Großgrundbesitzern , Landwirtschaftlichen Organisationen
und Großhändlern abzuschlietzen.

Angebote sind zu richten an:

Städtisches Levensmittelamt.
Abt . Kartoffelversorgung , Mainkai 53.

Lina Klöürner , Unnau,
welche ein halbes Jahr die
Handelsschule besucht hat , in

allen Buchführungen , Stenogra¬
phie und Maschinenschreiben
perfekt ist , sucht baldige

Stellung auf einem Büro.

. ::i!III!l!i:illlllll!ll!llllll!!li1!l!'!

Untere

Putz-Heilung
lit eröffnet!

Wir bringen eine idten &böne flusiaafil

preiswerte

Damen*und Kmderbiile

eiflfaef1 Hott gormert

flotte Icfikfce(Ilodetftopien etc.

Beachten Sie bitte untere Schsufentter!

WarenhausS. ROSMIÜU Bacfa!nb“r9
H 'ipw 'inwini i!i'iiit!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiHii!iiiiiiiiiiiintiiiiiiimumii!inmii!i!iii)iiiiii!iiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii^

Junge«tib Cinleg
Fchineine

sind stets zu haben bei

Ludwig Weyan

Reil

stehe
mein

Langenbach b . M . I ^

Lin evangelisches

vienstmödche
das selbständig alle Hausarbe
verrichten kann , nach auswi
gesucht . Zu erfragen
Exped . ds . Bl.

in

,,Di
de»

bwistl
Hargn

Tlliirei

sucht Dienststelle bei Cantof ^ i'

Für 16 jähriges

Mädchen
Jlfiuban Ostern

Pfarrer a . D . Zeigest '«,
Marienberg.

Stempel
liefert billigst in kürzester

Carl Bungeroth, Hach er

(Erbi
seife
fjinl

SchOwaren
r
I

aller Art

Jdkaufen Sie gut und billigb̂IAugust Schwär *I
g Marienberg.

Vergrößerungen ^
von Photograph ^ "«
sowie Broschen , MedaiÜ ^ ®̂ öt}
nach gewünschtem Bilde
prompt und billigst

Carl Bungeroth , Hachettb »'
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